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RS OGH 1970/12/9 6Ob296/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1970

Norm

ABGB §1431 A

Rechtssatz

Demjenigen, der einem anderen im Auftrag eines Dritten eine Zuwendung macht oder eine Leistung erbringt, ohne mit

diesem in geschäftliche Verbindung zu treten, steht kein Bereicherungsanspruch zu, wenn nicht Wiederherstellung des

früheren Zustandes, sondern nur Erstattung in Form eines Entgeltes möglich ist (entgegen Meinung Wilburgs in Klang

2. Auflage VI, 453).
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